
Rücktritt von einer Prüfung aufgrund von Krankheit mit Attest 

Bereits vor einiger Zeit sind die Prüfungsämter sind vom Justiziariat dazu angehalten worden, die 
Rücktrittsregelung von Prüfungen anders zu handhaben: 

Die unverzügliche Abgabe eines Attestes ist nun nicht mehr ausreichend. 

Unter folgendem link finden Sie das offizielle Formular, das sie ab sofort als Antrag auf Rücktritt 
von einer Prüfung nutzen müssen. Diesen Antrag reichen Sie bitte komplett ausgefüllt incl. des 
Originalattests im Prüfungsamt Architektur ein. Sollten Sie von ihrem Arzt KEINE AU mehr 
bekommen, gibt es unter diesem link ein Formular, welches alternativ vom Arzt ausgefüllt 
werden müsste.

https://www.th-owl.de/gestaltung/studium/pruefungsaemter/pruefungsamt/architektur/ 

Als Frist hierfür setzen wir - wie gehabt - 3 Tage an, d.h. dass Sie den Antrag incl. Attest 
innerhalb von 3 Tagen nach der versäumten Prüfung eingescannt an das Prüfungsamt 
(sandra.schneider@th-owl.de) senden müssen, damit er gewertet wird. 
Die Originale senden Sie bitte auch innerhalb von 3 Tagen per Post (Poststempel!) an das 
Prüfungsamt oder werfen es in mein Postfach in der TH ein.
Die Abgabe einen bloßen Attestes ohne den entsprechenden Antrag kann nicht bearbeitet 
werden. 
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